
 Aufnahme und Abmeldung 
Die Aufnahme der Kinder erfolgt, soweit von den insgesamt 70 Plätzen noch welche vorhanden sind, 
nach Unterzeichnung dieses Anmeldeformulars. Die Anmeldung gilt nur für das jeweils laufende Schul-
jahr bzw. bis zur Abmeldung des Kindes während des Schuljahres. Es ist eine jährliche Neuanmel-
dung erforderlich. 
Abmeldungen während des Schuljahres sollten möglichst bis zum 15. des jeweiligen Vormonats bei der 
Gemeindeverwaltung vorliegen. 
 
 Öffnung und Besuch der Betreuungsgruppen 
Die Betreuung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Grundschule. Schule und Kernzeit-/Nachmit-
tagsbetreuung gewährleisten, dass die Kinder von montags bis freitags in der Zeit von 7:30 Uhr bis 
13:00 Uhr (bei Teilnahme am Mittagessen bis 14:00 Uhr) betreut sind. Hinzu kommt die Nachmittagsbe-
treuung montags bis freitags von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr. 
 
Der Besuch der Betreuungsgruppe kann – nach Absprache mit dem Betreuungspersonal – flexibel erfol-
gen. Während der gesamten Betreuungszeit besteht grundsätzlich Anwesenheitspflicht. 
 
Bei Erkältungskrankheiten, bei Auftreten von Hautausschlägen, Halsschmerzen, Erbrechen, Durchfall, 
Fieber usw. sind die Kinder zu Hause zu behalten. Die Erkrankung eines Kindes oder eines Familienmit-
glieds an einer ansteckenden Krankheit muss dem Betreuungspersonal sofort, spätestens jedoch an 
dem der Erkrankung folgenden Tag, angezeigt werden. Der Besuch der Gruppe ist in diesem Fall aus-
geschlossen. 
 
 Regeln für die Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung 
Die Betreuungskräfte können die Verantwortung nicht übernehmen, wenn die Kinder zum Beispiel 
1. unerlaubt das Schulgelände, den Spielplatz oder bei Spaziergängen die Gruppe verlassen, 
2. auf Bäume, Garagendächer, Dächer von Spielgeräten klettern, 
3. unerlaubt Fenster öffnen, aus dem Fenster klettern und sich längere Zeit in Toiletten einschließen, 
4. unentschuldigt nicht in die Betreuung kommen bzw. diese ohne schriftliche Information der Betreu-

ungskräfte durch die Eltern vorzeitig verlassen oder 
5. die Anweisung der Betreuungskräfte nicht befolgen. 
 
 Bei Verstößen wird wie folgt vorgegangen: 
1. Die Eltern werden telefonisch informiert. 
2. Das Kind muss während der Betreuung abgeholt werden. 
3. Im äußersten Fall kann das Kind zeitlich begrenzt oder auch unbefristet von der Kernzeit- bzw. Nach-

mittagsbetreuung ausgeschlossen werden. 
 
Ein Kind, das sich nicht in die Betreuungsgruppe integrieren lässt und störend auf die Gruppe wirkt, 
kann nach zweimaligem Gespräch mit den Erziehungsberechtigten von der Betreuung ausgeschlossen 
werden. Ein Ausschluss ist auch bei wiederholter Nichtbeachtung sonstiger Pflichten möglich. 
 
 Aufsicht und Haftung 
Während der Betreuungszeit ist die Betreuungskraft grundsätzlich für die Schüler ihrer Gruppe verant-
wortlich. Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Übernahme der Kinder durch die Betreuungskraft in der Ein-
richtung. Die Kinder werden aus der Aufsichtspflicht entlassen, wenn sie die Einrichtung verlassen. 
 
Für die Schüler, die an der Kernzeit- bzw. der Nachmittagsbetreuung teilnehmen, besteht während ihres 
Aufenthaltes in der Betreuungsgruppe gesetzlicher Unfallversicherungsschutz. Die Gemeinde Malterdin-
gen und die Grundschule Malterdingen haften nicht für Verlust, Beschädigung oder Verwechslung der 
Garderobe und anderer persönlicher Gegenstände der Schüler. 
 
Für den Weg zur Betreuungseinrichtung und für den Nachhauseweg sind die Eltern verantwortlich.



Information zur Datenerhebung  
(Datenschutzinformation) 
 
 
Anmeldung zum zusätzlichen Betreuungsangebot an der Grundschule der Gemeinde Malterdin-
gen (Kernzeit-, Nachmittags- und Ferienbetreuung) 
 
 

Gemeinde Malterdingen 

Verantwortlicher nach Art. 4 
Nr. 7 DSGVO 

Bürgermeister Hartwig Bußhardt  
Stellvertreter: Gemeinderätin Iris Schillinger 

Behördlicher Datenschutzbe-
auftragter 

ITEOS, Anstalt des öffentlichen Rechts 
Datenschutzbeauftragte 
Telefon: 0711 8108 14444 
E-Mail: datenschutzbeauftragte@iteos.de 

Zweck(e) der Datenverarbei-
tung, Rechtsgrundlage 

Die personenbezogenen Daten werden zum Zweck des zusätzli-
chen Betreuungsangebotes an der Grundschule Malterdingen 
(Kernzeit-, Nachmittags- und Ferienbetreuung) erhoben und ver-
arbeitet. 

geplante Speicherungsdauer  Die Daten werden ab sofort gespeichert und nach Ablauf von 
fünf Jahren nach dem letzten Jahr, in dem das Kind zur Betreu-
ung angemeldet war, gelöscht.  

Empfänger oder Kategorie von 
Empfängern der Daten (Stel-
len, denen die Daten offenge-
legt werden)  

 Sachbearbeiter Kernzeit-, Nachmittags- und Ferienbetreu-
ung 

 Betreuungskräfte 

 Gemeindekasse 

Betroffenenrechte  Sie haben als betroffene Person das Recht von der Gemeinde-
verwaltung Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten (Art. 15 DSGVO), die Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 
16 DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und die 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen, 
sofern die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Sie kön-
nen verlangen, die bereitgestellten personenbezogenen gemäß 
Art. 20 DSGVO zu erhalten oder zu übermitteln. Sie können 
nach Art. 21 DSGVO Widerspruch einlegen. Die Einwilligung in 
die Verarbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit widerrufen. 
Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe können Sie sich beschwe-
ren beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, 
poststelle@lfdi.bwl.de. 

Verpflichtung, Daten bereitzu-
stellen, Folgen der Verweige-
rung  

Sie sind nicht verpflichtet, die zum oben genannten Zweck erfor-
derlichen personenbezogenen Daten bereitzustellen. Sind Sie 
damit nicht einverstanden, kann eine Anmeldung nicht entgegen-
genommen werden und das Kind nicht am zusätzlichen Betreu-
ungsangebot an der Grundschule Malterdingen teilnehmen.  

 
 


